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Vorwort

Das Kreislaufwirtschaftsrecht, das in Deutschland mit dem 1996 in Kraft getretenen „Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz“ begründet und 2012 mit dem „Kreislaufwirtschaftsgesetz“ fundiert worden
ist, befindet sich in einer stürmischen Rechtsentwicklung, die vor allem durch das Unionsrecht geprägt
ist. Mit der am 29.10.2020 in Kraft getretenen Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat diese
Entwicklung einen wichtigen Zwischenstand erreicht – auch wenn die Entwicklung auf Unionsebene
weiter vorangeht. Die Novelle hat nicht nur die aktuellen Vorgaben des sogenannten „Legislativpake-
tes zur Kreislaufwirtschaft“ der Europäischen Union in deutsches Recht umgesetzt, sondern auch
wichtige Weichenstellungen für die zukünftige, noch stärker am Ressourcenschutz und damit auch am
Klimaschutz – orientierte Kreislaufwirtschaft vorgenommen. Es ist daher nun genau der richtige Zeit-
punkt, um die neue Rechtslage mit einer aktualisierten und umfassend überarbeiteten 2. Auflage zu
kommentieren.
Bereits in der 2014 erschienen ersten Auflage ist darauf hingewiesen worden, dass der Kommentar

nicht nur Grundsatzprobleme und Detailfragen ausführlich und aus einem Guss behandelt, sondern
auch die unionsrechtlichen Fragestellungen intensiv aufarbeitet. Nachdem die aktuelle Novellierung
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zahlreiche Regelungen der – 2008 ebenfalls novellierten – Abfallrah-
menrichtlinie teilweise wörtlich übernommen hat, bleibt eine unionsrechtskonforme Auslegung für die
rechtssichere Handhabung des Gesetzes weiterhin unerlässlich. Die sorgfältige Analyse und Berück-
sichtigung der primär- und sekundärrechtlichen Vorgaben des Unionsrechts, insbesondere der Recht-
sprechung des EuGH, ist und bleibt das Markenzeichen dieses Kommentars. Sie ist ein wesentlicher
Grund dafür, dass der Kommentar in seiner ersten Auflage nicht nur die Verwaltung der Bundes-,
Landes- und Kommunalebene, die Gerichte, sondern auch Lehre und Wissenschaft – und nicht zuletzt
auch andere Kommentierungen intensiv beeinflusst hat.
Nach Erscheinen der ersten Auflage im Jahr 2014 betrafen die Änderungen des Kreislaufwirtschafts-

gesetzes insbesondere die Streichung der Heizwertklausel des § 8 Abs. 3 KrWG a.F sowie die Über-
arbeitung der Regelungen für Betriebsbeauftragte für Abfall nach §§ 59 ff. KrWG. Die Regelungen
wurden dabei zeitgleich durch Leitfäden bzw. Rechtsverordnungen des Bundes konkreisiert. Entschei-
dender für die Praxis des Kreislaufwirtschaftsrechts war die Rechtsprechung, die für ihre Entscheidun-
gen immer stärker auf eine unionsrechtskonforme Auslegung des Gesetzes zurückgriff. Hervorzuheben
sind die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit gewerblicher und gemeinnütziger
Sammlungen nach §§ 17, 18 KrWG, aber auch die Entscheidungen zum objektiven Abfallbegriff des
§ 3 Abs. 4 KrWG, zur Definition des Abfallerzeugers nach § 3 Abs. 8 KrWG und das aktuelle Urteil
zur Abgrenzung zwischen Kreislaufwirtschaftsgesetz undWasserrecht nach § 2 Abs. 2 Nr. 9 KrWG.
Die 2020 in Kraft getretene Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dient primär der Umset-

zung des sogenannten „EU-Legislativpaketes zur Kreislaufwirtschaft“, dessen Kern die 2008 novellierte
Abfallrahmenrichtlinie bildet. Dabei wurden in das Gesetz auch Regelungen integriert, die über das
Unionsrecht hinausreichen und der dortigen Entwicklung neue Impulse verleihen. In Umsetzung des
von der Europäischen Union verfolgten Modells einer „Circular economy“ stehen Instrumente zur
Verbesserung der Abfallvermeidung und des Recyclings im Vordergrund der Abfallrahmenrichtlinie.
In diesem Kontext sind auch die Regelungen zu Nebenprodukten (§ 4 KrWG), zum Ende der
Abfalleigenschaft (§ 5 KrWG) sowie zum Verhältnis zu REACH (§ 7a KrWG) zu verstehen. Bei der
Abfallvermeidung setzt das KrWG – stringenter als das Unionsrecht – auf die die Weiterentwicklung
der Produktverantwortung (§§ 23 ff.), die um die „Obhutspflicht“ (§ 23 Abs. 1 S. 3 KrWG) – das sog.
„Verbot der Zerstörung von Retouren und Warenüberhängen“ – ergänzt worden ist. Darüber hinaus
wurden die im Gesetz bereits angelegten „weichen“ Instrumente, wie Informationspflichten der
Hersteller, das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes, die Abfallwirtschaftsplanungen der Länder
und Konzepte der Kommunen ausgebaut. Für die Stärkung des Recyclings setzt das Gesetz vor allem
auf die dynamisierten Recyclingquoten der Abfallrahmenrichtlinie und stringentere Pflichten zur
Getrenntsammlung und Behandlung von Abfällen. Um die Nachfrage nach „Recyclingprodukten“ zu
stärken, verpflichtet § 45 KrWG zudem Bundesinstitutionen, ökologisch vorteilhafte Produkte und
Dienstleistungen bei der Beschaffung zu „bevorzugen“. War die unionsrechtskonforme Ausgestaltung
des Verhältnisses zwischen öffentlicher und privater Entsorgung noch einer der Schwerpunkte der
2012 erfolgten Novelle (s. o. gewerbliche und gemeinnützige Sammlungen), so beschränkt sich die
aktuelle Novellierung des Gesetzes auf wenige Nachjustierungen. Diese betreffen zum um einen
stringentere Anforderungen an die freiwillige Rücknahme von Erzeugnissen als Maßnahme der Pro-
duktverantwortung (§§ 26, 26a KrWG), zum anderen die in § 18 Abs. 8 KrWG vorgenommene
Klarstellung, dass der durch die gewerbliche Sammlung betroffene öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger einen „Anspruch“ darauf hat, dass die für gewerbliche Sammlungen geltenden „Bestimmungen
des Anzeigeverfahrens eingehalten werden“. Ihm steht in Zukunft daher eine Klagebefugnis zu.
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Für die 2. Auflage des Kommentars stand das bereits bekannte und bewährte AutorInnenteam
nahezu vollständig wieder zur Verfügung. Hierzu zählen neben Autoren, die im Bundesumwelt-
ministerium federführend im Gesetzgebungsverfahren an der Entstehung und Novellierung des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes mitgewirkt haben, auch ExpertInnen des nationalen und europäischen Abfall-
und Umweltrechts sowie des Unionsrechts aus der Ministerialverwaltung der Länder, der Europäischen
Kommission, der Justiz, der Anwaltschaft, der Verbandsebene und nicht zuletzt aus der Lehre und
Wissenschaft, die sich durch Kommentierungen, Lehrbücher, wissenschaftliche Aufsätze und Rechts-
gutachten zu zentralen Fragestellungen einen Namen gemacht haben. Soweit eine Vakanz zu ver-
zeichnen war, konnten ausgewiesene AutorInnen neu hinzugewonnen werden. In diesem Zusammen-
hang danken die Herausgeber allen AutorInnen und deren MitarbeiterInnen für ihre überaus engagier-
te Mitwirkung, die hohe Qualität ihrer Ausführungen und nicht zuletzt die Einhaltung der
anspruchsvollen Zeitvorgaben der Herausgeber und des Verlags C.H. Beck ganz herzlich.
Die Verantwortung für die Kommentierungen liegt jeweils bei den in der Fußzeile aufgeführten

AutorInnen, die Verantwortung für das Gesamtkonzept bei den Herausgebern. Über kritische Anmer-
kungen undHinweisewürdenwir uns sehr freuen. Sie erreichen uns (wie die einzelnenAutorInnen) über
folgende Adresse: Dr. Frank Petersen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nuklere Sicherheit
undVerbraucherschutz,Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn (frank.petersen@bmuv.bund.de).

Münster/Bochum und Bonn, im April 2022 Hans D. Jarass
Frank Petersen

Vorwort
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